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Gegenüberstellung Satzungstext 
 

 

Satzungstext alt          Satzungstext neu 
 

 

§ 1 Art der Beiträge und Zuständigkeit 
 
(2) Gemäß § 23 Abs. 5 KiBiz wird eine 
soziale Staffelung der Elternbeiträge 
vorgesehen und die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der Eltern sowie die 
Betreuungszeit berücksichtigt. Für 
Geschwisterkinder können ermäßigte 
Beiträge vorgesehen werden.  
 
 
§ 2 Beitragsplicht, Fälligkeit, 
Beitragszeitraum 
 
(4a) Die Inanspruchnahme von Angeboten 
in Kindertageseinrichtungen oder 
Kindertagespflege durch Kinder, die am 1. 
August des Folgejahres schulpflichtig 
werden, ist in dem Kindergartenjahr, das 
der Einschulung vorausgeht, beitragsfrei. 
Abweichend von Satz 1 ist für Kinder, die 
vorzeitig in die Schule aufgenommen 
werden, die Inanspruchnahme von 
Angeboten in Kindertageseinrichtungen 
oder Kindertagespflege ab dem der 
verbindlichen Anmeldung zum 15. 
November folgenden Monat für maximal 
zwölf Monate beitragsfrei. Dazu ist eine 
verbindliche Anmeldung in der Schule 
erforderlich. Werden Kinder aus erheblichen 
gesundheitlichen Gründen nach § 35 Abs. 3 
Schulgesetz NRW für ein Jahr 
zurückgestellt, so beträgt die 
Elternbeitragsfreiheit nach Satz 1 
ausnahmsweise zwei Jahre. 
 

 
§ 3 Elternbeitrag 
 
(2) Besuchen mehr als ein Kind einer 
Familie oder von Personen, die nach § 2 
Abs. 1 und 2 an die Stelle der Eltern treten, 
gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung 
oder werden in Kindertagespflege betreut 
und sind diese nicht schulpflichtig, so 
entfallen die Beiträge für das zweite und 
jedes weitere Kind. Ergeben sich ohne die 
Befreiung unterschiedlich hohe Beträge, so 
ist der höchste Beitrag zu zahlen. 
 

 
§ 1 Art der Beiträge und Zuständigkeit 
 
(2) Gemäß § 51 Abs. 4 KiBiz wird eine 
soziale Staffelung der Elternbeiträge 
vorgesehen und die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der Eltern sowie die 
Betreuungszeit berücksichtigt. Für 
Geschwisterkinder können ermäßigte 
Beiträge vorgesehen werden.  
 
 
§ 2 Beitragsplicht, Fälligkeit, 
Beitragszeitraum 
 

(4a) Die Inanspruchnahme von 

Angeboten in Kindertageseinrichtungen 

oder Kindertagespflege durch Kinder, die 

bis zum 30. September das vierte 

Lebensjahr vollendet haben werden, ist 

ab Beginn des im selben Kalenderjahr 

beginnenden Kindergartenjahres bis zur 

Einschulung beitragsfrei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 3 Elternbeitrag 
 
(2) Besuchen mehr als ein Kind einer 
Familie oder von Personen, die nach § 2 
Abs. 1 und 2 an die Stelle der Eltern treten, 
gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung 
oder werden in Kindertagespflege betreut,_ 
so entfallen die Beiträge für das zweite und 
jedes weitere Kind. Ergeben sich ohne die 
Befreiung unterschiedlich hohe Beträge, so 
ist der höchste Beitrag zu zahlen. 
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(3) Die Beitragspflicht für Geschwisterkinder 
gem. Abs. 2 entfällt, sofern sich ein älteres 
Geschwisterkind gem. § 2 Abs. 4a im 
beitragsfreien Vorschuljahr befindet. 

 
(3) Die Beitragspflicht für Geschwisterkinder 
gem. Abs. 2 entfällt, sofern sich ein älteres 
Geschwisterkind gem. § 2 Abs. 4a in einem 
beitragsfreien Vorschuljahr befindet. 

 


